
Satzung 
 

§1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

 

(1) Der Verein führt den Namen „1.Buggy Club Berlin“. Er soll in das Vereinsregister       
eingetragen werden. Nach der Eintragung führt der Verein den Namenszusatz „e.V.“. 
(2) Er hat seinen Sitz in Berlin. 
(3) Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
 
 
§2 Vereinszweck 

 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne       
des Abschnittes „ Steuerbegünstigte Zwecke „ der Abgabenordnung(§§51ff) in der 
jeweils gültigen Fassung. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch: 
  
(a) die Pflege des Motorsports in allen seinen Zweigen nach den nationalen und 
internationalen  Sportgesetzen, durch die Wahrnehmung aller damit zusammenhängenden 
Aufgaben. 
(b) die Organisation und Durchführung regionaler Motorsport- und 
Trainingsveranstaltungen  
(c) die Förderung das motorisierten Breiten- und Jugendsports. 
(d) die unentgeltliche Beratung seiner Mitglieder in allen Fragen des Motorsports 
(e) die ständige Einflussnahme auf die Mitglieder und motorisierte Bürger zum Schutz  
der natürlichen Umwelt. 
(f) die Förderung der Jugend durch Verkehrserziehung und durch Möglichkeiten 
motorsportlicher Betätigung. 
(e) Organisationen und Durchführung vereinsbezogener Veranstaltungen. 
 
 
§3 Selbstlosigkeit 

 

(1) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. 
(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. 
(3) Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des 
Vereins keine Anteile des Vereinsvermögens erhalten. 
(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
 
§4 Mitgliedschaft 

 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden, die seine Ziele unterstützt. 
(2) Über den Antrag auf Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand. 



(3) Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des 
Vereins keine Anteile des Vereinsvermögens erhalten. 
(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 

 

§5 Beiträge 

 

Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der Mitgliederversammlung. 
Zur Festlegung der Beitragshöhe und – fälligkeit ist eine einfache Mehrheit der in der 
Mitgliederversammlung anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder erforderlich. 
 

 

§6 Organe des Vereins 

 
(1) der Vorstand 
(2) die Mitgliederversammlung 
 
 

§7 Vertretungsberechtigter Vorstand  

 
(1) Der Vorstand besteht aus dem 1. und 2. Vorstand und dem Schatzmeister. 
(2) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der 1. und 2. Vorsitzende. Jeder von ihnen        
hat Einzelvertretungbefugnis; die des 2. Vorsitzenden wird jedoch im 
Innenverhältnis auf den Fall der Verhinderung des 1. Vorsitzenden beschränkt.  
(3) Der Vorstand entscheidet über alle Angelegenheiten des Vereins, soweit nicht nach       
der Satzung oder zwingenden gesetzlichen Bestimmungen dies anderen Organen             
vorbehalten ist. 
 
 

§8 Geschäftsführender Vorstand / Beirat 

 

(1)Die Mitgliederversammlung beschließt, ob und in welcher Anzahl weitere 
geschäftsführende, nicht vertretungsberechtigte, Vorstandsmitglieder gewählt 
werden. 
(2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 4 Jahren 
gewählt. Die Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist möglich. Die jeweils 
amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit im Amt, bis 
Nachfolger gewählt sind. 
(3) Der Vorstand ist für alle Vereinsangelegenheiten zuständig, die nicht durch 
Satzung ausdrücklich der Mitgliederversammlung zugewiesen sind. Der Vorstand kann 
für die Geschäfte der laufenden Verwaltung einen Geschäftführer bestellen.  
(4) Vorstandsmitglieder dürfen für Ihre Tätigkeit keine angemessene Vergütung 
erhalten. 
(5) Vorstandssitzungen finden jährlich mindestens einmal statt. Die Einladung zu den 
Vorstandssitzungen erfolgt schriftlich durch den Vorstand unter Einhaltung einer 



Einladungsfrist von mindestens 2 Wochen. Vorstandssitzungen sind beschlussfähig, 
wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder anwesend sind, hiervon mindestens eines 
der vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder. 
(6) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. 
(7) Beschlüsse des Vorstandes können bei Eilbedürftigkeit auch schriftlich oder 
fernmündlich gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu 
diesem Verfahren schriftlich oder fernmündlich erklären. Schriftlich oder 
fernmündlich gefasste Vorstandsbeschlüsse sind schriftlich niederzulegen und vom 
ersten Vorstand zu unterzeichnen. 
 
 

§9 Mitgliederversammlung 

 

(1) Die Mitgliederversammlung ist einmal jährlich einzuberufen. 
(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das 
Vereinsinteresse erfordert oder wenn die Einberufung 45% der Vereinsmitglieder 
schriftlich und unter Angabe des Zweckes und der Gründe verlangt wird. 
(3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich durch den 
Vorstand unter Wahrung einer Einladungsfrist von mindestens 2 Wochen bei 
gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung. Die Frist beginnt mit dem auf die 
Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Es gilt das Datum des 
Poststempels. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an 
die letzte vom Mitglied des Vereins schriftlich angegebene Adresse gerichtet ist. 
(4) Die Mitgliederversammlung als das oberste beschlußfassende Vereinsorgan ist 
grundsätzlich für alle Aufgaben zuständig, sofern bestimmte Aufgaben gemäß dieser 
Satzung nicht einem anderen Vereinsorganübertragen wurde. 
Ihr sind insbesondere die Jahresrechnung und der Jahresbericht zur 
Beschlussfassung über die Genehmigung und die Entlastung des Vorstandes 
schriftlich vorzulegen. Sie bestellt zwei Revisoren, um die Buchführung einschließlich 
Jahresabschluss zu prüfen und über das Ergebnis vor der Mitgliederversammlung zu 
berichten. 
Die Mitgliederversammlung entscheidet auch über: 
a) Beitragsbefreiungen 
b) Aufgaben des Vereins 
c) An- und Verkauf sowie Belastung von Grundbesitz 
d) Aufnahme von Darlehen 
e) Genehmigung aller Geschäftsordnungen für den Vereinsbereich 
f) Mitgliedsbeiträge 
g) Satzungsänderungen 
h) Auflösung des Vereins 
(5) Jede satzungsmäßig einberufene Mitgliederversammlung wird als beschlussfähig 
anerkannt, wenn 75% der Vereinsmitglieder erschienen sind. Jedes Mitglied hat eine 
Stimme. 



(6) Die Mitgliederversammlung fasst Ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei 
Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 
 

 

§10 Satzungsänderung 

 

(1) Für Satzungsänderungen ist eine 2/3-Mehrheit der erschienen Vereinsmitglieder 
erforderlich.  
(2) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus 
formalen Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese 
Satzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern alsbald schriftlich mitgeteilt 
werden. 
 
§11 Beurkundung von Beschlüssen 

 

Die in Vorstandssitzungen und in Mitgliederversammlungen erfassten Beschlüsse sind 
schriftlich niederzulegen und vom Vorstand zu unterzeichnen. 
 
§12 Auflösung des Vereins und Vermögensbindung 

 

(1) Für den Beschluss, den Verein aufzulösen, ist eine ¾-Mehrheit der Mitglieder 
erforderlich. Der Beschluss kann nur nach rechtzeitiger Ankündigung in der Einladung 
zur Mitgliederversammlung gefasst werden. 
(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins an den Verein  „Deutsche Kinderhilfe e.V.“ , der es 
ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 
Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vereinsvermögens dürfen erst nach 
Einwilligung des Finanzamtes ausgeführt werden. 
 

§ 13 Inkrafttreten 

Die Satzung ist in der vorliegenden Form am 12.01.2008 von der 
Mitgliederversammlung des Vereins 1. Buggy Club Berlin beschlossen worden und 
tritt nach Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


